DEUTSCH
Informationen über das Überprüfungsverfahren
1. Warum werden Sie überprüft?
Auf Grundlage der Verordnung (EU) 2024/1356 werden Sie einer Überprüfung unterzogen, weil Sie nicht alle Einreisevoraussetzungen erfüllen:

· Sie müssen ein Reisedokument und ein Visum besitzen.
· Sie müssen Ihren Aufenthalt und die Rückreise finanzieren können.
· [bookmark: _GoBack]Sie müssen den angestrebten Zweck Ihrer Reise belegen können.
· Sie dürfen nicht im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sein.
· Sie dürfen nicht als Bedrohung der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Sicherheit für die EU angesehen werden. Insbesondere dürfen Sie keinen längerfristigen Aufenthalt, eine Erwerbstätigkeit oder die Begehung von Straftaten beabsichtigen.

Sofern Sie kein Aufenthaltsrecht haben, sind Sie zur Ausreise aus dem Schengen-Gebiet verpflichtet (Richtlinie 2008/115/EG). Die Rückkehr kann in Ihr Herkunftsland, ein Transitland oder ein anderes Land, in das Sie einreisen dürfen, erfolgen. 

2. Was passiert bei der Überprüfung?
Die Überprüfung umfasst Folgendes:
· Feststellung und Sicherung Ihrer Identität,
· Recherche in unterschiedlichen Datenbanken zur Gefahrenabwehr,
· Medizinische Kontrolle,
· Feststellung, ob Sie besondere Bedürfnisse haben oder besondere Unterstützung benötigen,
· Aushändigung eines Abschlussberichts (Überprüfungsformular).

Die Überprüfung wird so schnell wie möglich abgeschlossen und endet spätestens nach 3 Tagen oder bei einer Überprüfung an der Außengrenze nach 7 Tagen.

3. Welche Pflichten haben Sie?
Sie sind verpflichtet,
· der Überprüfungsbehörde zur Verfügung zu stehen und deren Weisungen Folge zu leisten, 
· Ihre Identitäts- und Reisedokumente und sonstige geeignete Nachweise vorzulegen,
· Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihr Geschlecht sowie Ihre Staatsangehörigkeit anzugeben,
· die Durchsuchung Ihrer Person und Ihrer mitgeführten Sachen zu dulden,
· die Abnahme Ihrer Fingerabdrücke und das Fertigen von Lichtbildern (Fotografieren) zu dulden,
· Fragen wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten,
· bei der medizinischen Kontrolle mitzuwirken.


4. Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht
· auf medizinische Notfallversorgung,
· die Angaben auf dem Überprüfungsformular zu überprüfen und Änderungen zu verlangen,
· eine Beschwerde einzulegen,
· mit Personen oder Organisationen Ihrer Wahl zu kommunizieren, die Beratungsleistungen erbringen,
· auf Auskunft, welche Daten zu Ihrer Person gespeichert sind und auf Korrektur fehlerhafter Daten. Außerdem können Sie Anträge auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung stellen,
· einen Asylantrag zu stellen.

5. Was passiert bei einem Asylantrag?
Wenn Sie nicht in Ihr Land zurückkehren können, weil Sie eine begründete Furcht vor Verfolgung haben oder der tatsächlichen Gefahr ausgesetzt sind, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, können Sie internationalen Schutz erhalten. Für die Prüfung des Asylantrags ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

Wenn Sie einen Asylantrag stellen, erhalten Sie weitergehende Informationen zum Ablauf des Verfahrens und Ihren damit verbundenen Rechten und Pflichten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge prüft im Rahmen des Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens, ob ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung Ihres Asylantrags zuständig ist. Ebenso können Sie in einen anderen Mitgliedstaat überstellt werden, wenn dieser Mitgliedstaat Personen aus Deutschland zur Entlastung Deutschlands übernimmt. Nach Überstellung prüft dieser Mitgliedstaat, ob Sie das Asylverfahren dort durchlaufen werden oder ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist. Alle weitergehenden Informationen erhalten Sie in beiden Fällen mit der Überstellungsentscheidung.

Die in Nummer 3 aufgeführten Pflichten gelten für Sie gleichermaßen während des Asylverfahrens und des Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens. Wenn Sie nicht Ihren Mitwirkungspflichten nachkommen, kann Ihr Asylantrag für zurückgenommen erklärt oder nach inhaltlicher Prüfung abgelehnt werden. 

Wenn Sie während des Asylverfahrens in einen anderen Mitgliedstaat weiterreisen, werden Sie nach Deutschland zurückgeführt. Außerdem kann in diesem Fall Ihre Freiheit eingeschränkt werden.

Falls Ihr Asylantrag abgelehnt wird, bekommen Sie eine Frist mitgeteilt, bis zu der Sie ausreisen müssen. Die freiwillige Rückkehr in Ihr Herkunftsland wird vom deutschen Staat gefördert. Die Rückkehr- und Reintegrationsprogramme bieten vielfältige Hilfe, um Ihre Ausreise zu unterstützen. Falls Sie nicht innerhalb dieser Frist freiwillig ausreisen, können Sie zwangsweise in Ihr Herkunftsland zurückgebracht werden. 
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